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Lange und sicher mobil bleiben
Im Ehrenamt älteren Menschen zu mehr SICHERHEIT IM STRAßENVERKEHR verhelfen

Die gestiegene durch-
schnittliche Lebens-
erwartung der Men-

schen hat auch Auswirkun-
gen auf dieMobilität: Durch
das längere Leben können
die Menschen länger mobil
sein und beispielsweise am
sozialen Leben außerhalb
des Wohnorts teilhaben.
Fortbewegungsformen wie
das Zufußgehen oder das
Radfahren haben zudem
maßgebliche Vorteile für
die körperliche Fitness. Das
Programm „sicher mobil“
des Deutschen Verkehrssi-
cherheitsrats (DVR) und
mehrerer Verbände möchte
ältere Menschen darin be-
stärken, lange und sicher
unterwegs zu sein. Für das
Programm werden bundes-
weit Moderatorinnen und
Moderatoren gesucht, alle
Infos: www.dvr.de/prae-
vention/programme/si-
cher-mobil.Dassollten Inte-

ressentinnen und Interes-
senten dazu wissen:

Worum geht es beim Pro-
gramm „sichermobil“?
Das Programm richtet sich
an ältere Menschen ab 65
Jahren, die aktiv am Stra-
ßenverkehr teilnehmen.
Ganz gleich, ob sie mit dem
Auto, dem Fahrrad, Pedelec
oder zu Fuß unterwegs sind.
Ziel ist es, die Mobilität im
Alter möglichst sicher und
lange zu erhalten, für alters-
bedingte Veränderungen zu
sensibilisierenund individu-
elle Stärken im Straßenver-
kehr zu fördern.

Welche Aufgaben haben die
Moderatorinnen undModera-
toren?
In den 90- bis 120-minütigen
Veranstaltungen bieten sie
den älteren Menschen in
kleinen Gruppen von acht
bis 20 Personen praxisnahe

Unterstützung im Straßen-
verkehr, greifen individuelle
Fragen auf und vermitteln
Inhalte zu Gesundheit, Leis-
tungsfähigkeit, Sichtbarkeit
sowie aktuellen Verkehrsre-
geln und Fahrerassistenz-
systemen.

WiewerdenModeratorinnen
undModeratoren geschult?
In dreitägigen Seminaren
werden Kenntnisse und Fä-
higkeiten vermittelt, um äl-
tere Menschen dabei zu
unterstützen, möglichst lan-
ge und sicher am Straßen-
verkehr teilzunehmen. Die
Teilnahme an den Ausbil-
dungsseminaren ist kosten-
losundwirddurchausführli-
che Begleitmaterialien
unterstützt. Die Umsetzung
der Veranstaltungen vor Ort
erfolgt im Namen der betei-
ligten Partnerverbände. Da-
her ist es erforderlich, dass
sich Interessentinnen und

Interessenten zunächst
einem der beteiligten Ver-
bände anschließen, die An-
meldung ist unkompliziert.
Welche Voraussetzungen

sollten Moderatorinnen und
Moderatoren mitbringen?
Für dieses Ehrenamt sollte

man Freude an der Arbeit
mit älterenMenschenhaben
und mit Begeisterung den
spannenden Prozess der si-
cheren Verkehrsteilnahme
begleiten. Angehende Mo-
deratorinnenundModerato-
ren sollten Spaß daran ha-
ben, lebensnahe Ratschläge
und Hintergrundinformatio-
nen zur gefahrlosen Teilha-
be am Straßenverkehr zu
vermitteln. Aktuell liegt das
Einstiegsalter bei den Mo-
deratorinnenundModerato-
ren zwischen 45 und 65 Jah-
ren. Für jede Moderation
gibt es eine Aufwandsent-
schädigung.
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DASPROGRAMM „SICHERMOBIL" soll älterenMenschenMut machen, sich im Straßenverkehr souverän zu bewe-
gen. Foto: DJD/DVR/www.martinlukaskim.de

Erbschleicherei? So schützen Angehörige ihre Senioren
ÄLTERE UND HILFSBEDÜRFTIGE MENSCHEN laufen mitunter Gefahr, von anderen – etwa Pflegepersonen – finanziell ausgebeutet zu werden. Was Angehörige tun können.

Immer wieder passiert es:
Ältere und hilfsbedürftige

Menschen werden Opfer von
finanzieller Ausbeutung –
und das ausgerechnet durch
Personen, auf die sie ange-
wiesen sind. Das können
Freunde,Nachbarnoderetwa
unseriöse Pflegekräfte sein.
Sie nutzen ein Vertrauens-
und vielleicht sogar ein Ab-
hängigkeitsverhältnis aus
und schädigen einen älteren
und hilfsbedürftigen Men-
schen, indemsiezu ihrereige-
nen Verwendung Geld von
dessen Konto abheben, des-
sen Wertsachen stehlen oder
ihn nötigen, sein Testament
zu ihren Gunsten zu ändern.

WieMenschenmit unlaute-
ren Absichten vorgehen
„Oft geht es den jeweiligen
betreuenden Personen da-
rum, nahe Angehörige von
der älteren undpflegebedürf-
tigen Person fernzuhalten“,
sagt Eberhard Rott, Fachan-
walt für Erbrecht. Diese Vor-
gehensweisewendetenMen-
schen mit unlauteren Absich-
ten besonders dann an, wenn
die nahen Angehörigen weit
entfernt wohnen.
Da würden etwa von den

betreuenden Personen Briefe
abgefangen oder Telefonan-
rufe unterbunden, indem das
Telefon auf lautlos gestellt
wird. Auf diese Weise sollen
Pflegebedürftige das Gefühl

bekommen, dass Angehörige
sichnicht kümmernoder inte-
ressieren - und sind mögli-
cherweise eher bereit, ein be-
stehendesTestament zuguns-
ten des Manipulators zu än-
dern. Manchmal wird aber
auch offen Druck ausgeübt
und die Hilfe oder Pflege so
lange versagt, bis eine Schen-
kung oder Erwähnung im
Testament erfolgt.

Wann nahe Angehörige hell-
hörig werden sollten
Kommen nahe Angehörige
nicht mehr an die alte und
hilfsbedürftige Person heran,
sollten sie so frühwiemöglich
Ursachenforschung betrei-
ben, rät Rott. Also auf die be-
treuendePersonzugehenund
Fragen stellen. Und gegebe-
nenfalls auf den eigenen Sta-
tus als naher Angehöriger
pochen und damit die betreu-
ende Person in ihre Schran-
ken weisen.
Dass sich womöglich ein fi-

nanzieller Missbrauch eines
alten und hilfsbedürftigen
Menschen anbahnt, kann
sich aber auch auf ganz ande-
reWeise zeigen. „Etwa,wenn
jemandplötzlich sehr intensiv
Kontakt zu einer alten und
pflegebedürftigen Person
sucht und ein ungewöhnlich
freundschaftliches Verhältnis
aufbaut“, sagt Ulrike Kemp-
chen, Leiterin Recht bei der
Bundesinteressenvertretung

für alte und pflegebetroffene
Menschen (BIVA-Pflege-
schutzbund). Solche Kontak-
te solltennaheAngehörige im
direkten Gespräch mit dem
alten und hilfsbedürftigen
Menschen hinterfragen. So
lässt sich möglichen Manipu-
lationen vorbeugen und Tes-
tament und Erbe vor Erb-
schleichern schützen.

Wasman vorbeugend
tun kann
„Damit es erst gar nicht zu fi-
nanziellem Missbrauch oder
zur finanziellen Ausbeutung
kommt, ist ein guter Draht zu-
einander wichtig“, sagt
Kempchen. Angehörige soll-
ten intensiven Kontakt mit
deraltenundhilfsbedürftigen
Person haben, damit sie sich
nicht alleingelassen fühlt,
sondern spürt: Meine Familie
kümmert sich um mich. „So
kommtbei der altenundhilfs-
bedürftigen Person nicht das
Gefühl auf, in allem auf
Außenstehende angewiesen
zu sein“, so Kempchen.
Entscheidend ist ihr zufolge

auch, offen über Geld und
Vermögensangelegenheiten
zu sprechen. Dabei sollten
Angehörige auch immer wie-
der thematisieren, dass und
auf welche Weise Dritte an
Geld wollen, rät Kempchen.
Das können beispielsweise
unseriöse Betreuungsange-
bote, aber auch Enkeltricks

oder das Drängen auf Ände-
rung eines Testaments sein.

Warum ein Testament oder
ein Erbvertragwichtig sind
UmsichunddasVermögenzu
schützen, sollten ältere und
hilfsbedürftigeMenschen ein
individuell abgefasstes Testa-
ment haben, empfiehlt Rott.
Dieses sollte man so früh wie
möglich, am besten vor den
ersten Anzeichen von De-
menz, abfassen und sich ge-
gebenenfalls von Fachanwäl-
ten oder Fachanwältinnen für
Erbrecht beraten lassen. Mit
regelmäßigen Überprüfun-
gen hält man das Testament
aktuell.
Von per Hand geschriebe-

nenTestamenten, die zuHau-
se in der Schubladeherumlie-
gen, rät Kempchen ab. Zu
groß sei die Gefahr, dass sie
gefälscht werden oder sogar
verschwinden. Besser sei es,
ein notarielles Testament
beim Nachlassgericht zu hin-
terlegen und im Zentralen
Testamentsregister der Bun-
desnotarkammer registrieren
zu lassen.
Einen Kontrollmechanis-

mus zum Schutz vor unbe-
rechtigtem Zugriff auf Ver-
mögen bieten laut Rott fol-
gende Vorgehensweisen:
● Notarielle Vollmacht: Alte
und hilfsbedürftige Perso-
nen sollten so frühwiemög-
lich einer Vertrauensperson

in Gestalt eines nahen An-
gehörigen eine notarielle
Vollmachtausstellen.Damit
ist diese Vertrauensperson
berechtigt, nicht nur in ge-
sundheitlichenFragen, son-
dern auch in Sachen Finan-
zen und Vermögen Ent-
scheidungenzu treffen -das
schützt vor unberechtigtem
Zugriff von Dritten auf das
Vermögen des alten und
hilfsbedürftigenMenschen.
Man kann diese notarielle
Vollmacht so ausgestalten,
dass sie für bestimmte Be-
reiche nicht ohne weiteres
widerrufen werden kann»,
so Rott.

● Ehegattentestament (Berli-
ner Testament): Ehegatten
setzen sich darin gegensei-
tig zu Alleinerben und die
KinderalsSchlusserbenein.
Der Nachwuchs erbt erst
nach demTod des länger le-
bendenElternteils.DerVor-
teil eines solchen Testa-
ments: Der überlebende
Partner oder die überleben-
de Partnerin ist an den ge-
meinsam abgefassten Wil-
len gebunden.

● Erbvertrag: „Ein notarielles
Testament als Erbvertrag
zwischen Ehepartnern oder
Eltern und Kindern schützt
noch mehr vor Erbschlei-
cherei“, sagt Rott. Denn bei
Änderungen an einem sol-
chenTestamentmüssenalle
Beteiligten zustimmen.

● Testamentsvollstrecker:
Eine Testamentsvollstre-
ckerin oder ein Testaments-
vollstrecker kann helfen,
weil sie oder er den letzten

Willen des Erblassers oder
der Erblasserin durchsetzt
und unrechtmäßige Vermö-
genszugriffe rückgängig
machen kann. DPA

„Unsere Lebenszeit ist unsere Zeit.“ (Erich Fried)
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Kontakt
Lebenszeit e.V.

BeratungsZentrum
Lebenszeit

Chemnitzer Straße 3
04703 Leisnig

Tel.: 034321 – 688 257
Fax 034321 – 688 256
Funk: 01522 838 93 74

E-Mail:
marlen.bartsch@
lebenszeit-ev.de

Ansprechpartnerin
Frau Marlen Bartsch
Koordinatorin und Leiterin
Schulungsangebote und
Termine für die
Nachbarschaftshilfe:
www.lebenszeit-ev.de

Dein Start bei Heimerer
Wähle eine unserer zukunftssicheren
Ausbildungen in der Pflege, der
Therapie oder im Sozialwesen:

Heilerziehungspfleger/-in
Krankenpflegehelfer/-in
Pflegefachmann/-frau
Physiotherapeut/-in
Podologe/-in
Sozialassistent/-in

Zeit für ne Care-
Wende im Leben

Heimerer Schulen
Döbeln I doebeln@heimerer.de I 03431 6636-0
Oschatz I oschatz@heimerer.de I 03435 9024-0
www.heimerer.de #heimerer

Pflege zu Hause
Pflege zu Hause
Klingner & Langhof

Pflege zu Hause Klingner & Langhof GmbH

Körperbezogene Pflege
Durchführung

ärztlicher Verordnungen
Pflegerische Betreuung

Verhinderungspflege
Hilfen bei der Haushaltsführung

Pflegeberatung

Entlastung pflegender Angehöriger

Ihre Pflegedienstleitung
Kathrin Ott

Ihre Pflegedienstleitung
Kathrin Ott

Bahnhofstraße 36 I 04720 Döbeln
03431 571062 I www.pflegedienst-doebeln.de


